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Belegungsverpflichtung in der Qualifikationsphase 

 

Eintei-
lung 

Aufgaben-
felder 

Fächer 
Anzahl der 

Schulhalbjahre 

Profil-

fächer 

B 

Betriebswirtschaft mit Rechnungswe-

sen/Controlling 
4 

Volkswirtschaft 4 

C Informationsverarbeitung 4 

B Praxis der Unternehmung 4 

Kern-

fächer 

A 
Deutsch 4 

eine Fremdsprache 1) 2) 4 

C Mathematik 4 

Ergän-

zungsf

ächer 

C eine Naturwissenschaft 3) 4 

B 
Geschichte 2 

Religion oder Werte und Normen 4) 2 

- Sport 4 

Wahl-

fächer 
 

weitere Fächer aus dem Angebot der 

Schule 
keine Belegungsver-

pflichtung 

 

1)
 Der Unterricht ist in derselben Fremdsprache zu belegen. 

2)
 Wer in der Einführungsphase verpflichtet war, am Unterricht in einer weiteren Fremdsprache 

teilzunehmen, muss diese Fremdsprache in der Qualifikationsphase fortführen. Wer in diesem 

Fall die erste Fremdsprache als Prüfungsfach wählt, muss die erste Fremdsprache zusätzlich in 

vier Schulhalbjahren belegen.  
3)
 Der Unterricht ist in der derselben Naturwissenschaft (Physik, Chemie oder Biologie) zu bele-

gen. 
4)
 Wird Religionsunterricht der Religionsgemeinschaft, der die Schülerin oder der Schüler ange-

hört, nicht angeboten und stattdessen auch das Fach Werte und Normen oder Philosophie nicht 

gewählt, so ist in zwei aufeinander folgenden Schulhalbjahren zusätzlicher Unterricht in einem 

anderen Fach, das nicht Prüfungsfach ist, aus dem Aufgabenfeld B zu belegen. 
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Einbringungsverpflichtung für die Gesamtqualifikation 

 

Eintei-
lung 

Aufgaben-
felder 

Fächer 
Anzahl der 
Schulhalbjah-
resergebnisse 

Profil-

fächer 

B 

Betriebswirtschaft mit Rechnungswe-

sen/Controlling 
 4 

Volkswirtschaft
3 

 4/2 

Praxis der Unternehmung  2/4 1) 5) 

C Informationsverarbeitung
3 

 4/2 

Kern-

fächer 

A 
Deutsch  4 

eine Fremdsprache 2) 5)  4 3) 

C Mathematik  4 

Ergän-

zungsf

ächer 

C eine Naturwissenschaft 2)  4 

B 
Geschichte  2 

Religion oder Werte und Normen 4)  2/4 

- Sport 5)  0/2 

1)
 Es sind die Schulhalbjahresergebnisse aus den Schulhalbjahren 12/1 und 12/2 einzubringen. 

2)
 Die Schulhalbjahresergebnisse müssen dieselbe Fremdsprache oder Naturwissenschaft betreffen. 

3)
 Die Einbringungsverpflichtung für die Fremdsprache ist grundsätzlich durch vier Schulhalbjahresergeb-

nisse der neu begonnen Pflichtfremdsprache zu erfüllen. Wenn eine fortgeführte Fremdsprache als Prü-

fungsfach gewählt wurde, müssen vier Schulhalbjahresergebnisse in der gewählten fortgeführten Fremd-

sprache und die zwei Schulhalbjahresergebnisse aus den Schulhalbjahren 12/1 bis 13/2 in der neu be-

gonnen Pflichtfremdsprache eingebracht werden. In diesem Fall verringert sich die Einbringungsver-

pflichtung für eines der Fächer Informationsverarbeitung oder Volkswirtschaft, welches nicht Prüfungs-

fach ist, auf zwei Schulhalbjahresergebnisse. 
4)
 Wurde Religionsunterricht der Religionsgemeinschaft, der die Schülerin oder der Schüler angehört, 

nicht angeboten und stattdessen auch das Fach Werte und Normen oder Philosophie nicht gewählt, so 

sind zwei aufeinander folgende Schulhalbjahresergebnisse eines anderen Fachs, das nicht Prüfungsfach 

ist, aus dem gesellschaftswissenschaftlichem Aufgabenfeld einzubringen. 

Ist Religion Prüfungsfach, sind vier Schulhalbjahresergebnisse einzubringen. 
5)
 Aus einem der Fächer Praxis der Unternehmung, weitere Fremdsprache oder Sport sind zwei Schulhalb-

jahresergebnisse einzubringen, wobei es sich bei der Fremdsprache auch um die erste Fremdsprache 

handeln kann. 


